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Lage nur unter erschwerten Umständen
Arbeitslosenentschädigung beziehen.

Das Arbeitsiosenversicherungsgesetz
(AVIG) sagt in Art. 15 1: 'Der Arbeitslose
(Frauen sind nicht angesprochen!) ist
vermittlungstähig, wenn er bereit, in der
Lage und berechtigt ist, eine zumutbare
Arbeit anzunehmen.' Die Vermittlungs-
fähigkeit ist eine Anspruchsvorausset-
zung, damit man überhaupt Arbeitslosen-
gelder beziehen kann. Ein Versicherter
bzw. eine Versicherte ist dann im Sinne
des Gesetzes 'nicht in der Lage', wenn er
oder sie rechtlich oder tatsächlich gebun-
den ist. Tatsächliche Bindungen können
verschiedenste Ursachen haben, u.a.
auch diejenige einer familiären Betreu-
ungsaufgabe.

Kann eine arbeitslose Frau nicht
nachweisen, dass sie für ihr Kind einen
Pflegeplatz oder eine andere Betreuungs-
person hat, ist sie nicht vermittlungfähig
und es fehlt ihr die Berechtigung zum
Bezug von Arbeitslosentaggeldem.

Wer nun weiss (und wer weiss das
schon nicht?), wie begehrt und rar Pf le-

ge-, Krippen- und Hortplätze in der Stadt
Zürich sind, kann sich diese Situation
unschwer vorstellen. Die Arbeitslose, die
einen Pflegeplatz hat, kann Stempel-
gelder beziehen. Wer aber einen Betreu-
ungsplatz hat und auch bezahlt, bringt
das Kind dorthin. Es ist sehr unbefriedi-
gend und realitätsfremd, ein Kind täglich
ausser Haus zu bringen, um hernach zu-
hause den Stellenanzeiger zu lesen und
zu stempeln. Sobald eine Stelle gefunden
wird, geht die Rechnung wieder auf. Doch
gibt es Mütter, vor allem Ausländerinnen
mit einem Informationsmanko, die im
vorerwähnten Fall ihren Sprössling wie-
der nach Hause holen, weil sie noch
keinen Job gefunden und somit Zeit fürs

Kind haben. In diesem Moment verlieren
sie mit dem Krippen- oder Hortplatz wie-
der ihre Anspruchsberechtigung der Ar-
beitslosenkasse gegenüber. Sollten sie
dann bald das Glück haben, eine An-
Stellung zu finden, haben sie wiederum
keine Pflegemöglichkeit für den Nach-
wuchs und können den Job nicht an-
treten. Und alles geht wieder von vorne
los

Diese Problematik lernt ein arbeits-
loser Vater nicht kennen. Und wenn er
zwanzig Kinder hätte, wäre er trotzdem
ohne tatsächliche Bindungen im rechtli-
chen Sinn, demzufolge vermittlungsfähig
und zum Bezug von Taggeldern berech-
tigt. Das AVIG geht ganz offensichtlich
davon aus, dass die Elternpflicht nur bei
der Mutter liegt.

Kürzlich ging mir der Gedanke durch
den Kopf, wie wohl diese Gesetzesnorm
mit BV Art. 4 zu vereinbaren sei.

Wir gratulieren!

Auf das Wintersemester 1990
wurde C/aud/a F/onegger als
Professorin an die Soziologische
Fakultät der Universität Bern be-
rufen. Frau Honegger studierte in

Zürich, Frankfurt und Paris. Sie
promovierte in Bremen und habi-
litierte sich in Frankfurt.

Der neue Roman unseres Mitglie-
des, der Philosophin und Schrift-
stellerin E/fr/ede Huber-Abraha-
mow/cz, hat ein erfreuliches Echo
gefunden. Am 12. November um
18 Uhr liest die Autorin im Theater
an der Winkelwiese.

11


	Wir gratulieren!

